
Landratsamt Hof - Schaumbergstraße 14 - FB 402 – Technische Bauaufsicht

Anzeige über die Aufstellung fliegender Bauten

Hinweise
Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und dazu bestimmt sind, wiederholt

an wechselnden Orten aufgestellt und zerlegt zu werden (Art. 72 BayBO). Mit diesem

Formular können Sie der unteren Bauaufsichtsbehörde das Aufstellen fliegenden Bauten

anzeigen. Zelte unter 75m² sind von der Anzeige ausgenommen.

Wir werden uns in der Woche vor der Veranstaltung telefonisch mit Ihnen in Verbindung

setzen um einen Termin zu vereinbaren.

Für Fragen rund um die Aufstellung Fliegender Bauten stehen Ihnen im Landratsamt Hof

folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

Herr Korn          (Tel.: 09281 / 57-372)

Herr Jehnes      (Tel.: 09281 / 57-373)

Frau Schierjott  (Tel.: 09281 / 57-386)

Veranstaltung

Art der Veranstaltung:

Veranstaltungsbeginn

Veranstaltungsende:

Tag des Aufbaus:

Aufstellungsort

Straße: Haus-Nr.

PLZ: Ort:

Gemarkung: Flur-Nr.
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Bitte ausfüllen und per Mail an fabian.korn@landkreis-hof.de schicken.

Veranstalter (Verantwortlicher)

Name:

Anschrift:

Vertreter des Veranstalters vor Ort:

Telefon:

E-Mail:

� abweichende Rechnungsadresse (falls zutreffend bitte ankreuzen)

Empfänger Rechnung:

Rechnungsadresse:

Fahrgeschäfte

Art und Betreiber der Fahrgeschäfte:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

__________________________ ____________________________
Ort, Datum Unterschrift Anzeigender

mailto:fabian.korn@landkreis-hof.de
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